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Wichtige Hinweise vor Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts (UVB):Wichtige Hinweise vor Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts (UVB):

–	 Neben Gestaltungsplanverfahren und Baubewilligung benötigt der Bau von Windenergieanlagen (WEA) eine zusätz­–	 Neben Gestaltungsplanverfahren und Baubewilligung benötigt der Bau von Windenergieanlagen (WEA) eine zusätz­
liche Bewilligung für Luftfahrthindernisse (BAZL), eine Plangenehmigung des Eidgenössischen Starkstrominspektorats liche Bewilligung für Luftfahrthindernisse (BAZL), eine Plangenehmigung des Eidgenössischen Starkstrominspektorats 
(ESTI) und in gewissen Gebieten eine Bewilligung für WEA nahe Richtfunkstrecken (BAKOM). Für Standorte im Wald (ESTI) und in gewissen Gebieten eine Bewilligung für WEA nahe Richtfunkstrecken (BAKOM). Für Standorte im Wald 
ist zudem eine Bewilligung nach WaG notwendig.ist zudem eine Bewilligung nach WaG notwendig.

–	 Es empfiehlt sich, vorgängig eine Projektvorstellungssitzung mit den kantonalen Fachstellen, betroffenen Gemeinden –	 Es empfiehlt sich, vorgängig eine Projektvorstellungssitzung mit den kantonalen Fachstellen, betroffenen Gemeinden 
und weiteren Stakeholdern durchzuführen.und weiteren Stakeholdern durchzuführen.

–	 Bei Fragen oder Unklarheiten kann sich die Vorhabenträgerin beim Kanton melden.–	 Bei Fragen oder Unklarheiten kann sich die Vorhabenträgerin beim Kanton melden.

Vorhabenträgerin Kanton

Voruntersuchung
mit detailliertem
Pflichtenheft
(UVP-VU)

Vorentwurf 
Gestaltungsplan

Erstellung Voruntersuchungsbericht
inkl. Pflichtenheft unter Berück-
sichtigung vorheriger Umweltab-
klärungen (in Richtplanung), 
Vorentwurf Gestaltungsplan

Ziel des UVP-VU: Die Vorhaben-
trägerin definiert, was im Rahmen
der UVP wie untersucht wird.

Einreichung

Koordination Fachstellen (FS)

Begutachtung der Voruntersuchung 
inkl. Pflichtenheft, Besprechung 
und schriftliche Stellungnahme der
kantonalen FS

Gemeinden

Stellungnahme UVP-VU und
Gestaltungsplanvorentwurf

Einladung zur Stellung-
nahme durch Kanton

Detallierte Umweltabklärungen

Information Gemeinden

Umweltverträglich-
keitsbericht
(UVB)

Gestaltungsplan-
entwurf

UVB und Entwurf Gestaltungsplan

Gemeinsames Mitberichtsverfahren,
Stellungnahme und Anträge 
der Fachstellen

Vorprüfungsbericht Gestaltungsplan
inkl. Beurteilung UVP

Koordination weitere Bewilligungen

Überarbeitung Gestaltungsplan und 
Bericht zu den nicht berücksichtigten 
Einwendungen

Definitiver Gestaltungsplan Festsetzung Gestaltungsplan (+ UVB)
Koordination weitere Bewilligungen

Publikation Entscheid / öffentliche
Auflage

Bau der 
Windanlage

Betrieb und 
Monitoring

Einhaltung der in den Projektunter-
lagen und Bewilligung definierten 
Umweltschutzmassnahmen

Überprüfung der Wirkung der
Umweltschutzmassnahmen

Verbesserung der Massnahmen falls 
Wirkung den Erwartungen nicht 
entspricht

Ende der 
Lebensphase

vollständiger Rückbau, inkl. Funda-
ment (Einhaltung Umweltschutz-
massnahmen)

Erneuerung der Anlage 

Neues Planungs- und Bewilligungs-
verfahren (inkl. UVP)

Ablauf 

Kontrolle Einhaltung Auflagen

Kontrolle Einhaltung Auflagen

Wichtige Hinweise vor Erstellung des Umweltverträglichkeitsberichts (UVB):
- Neben Gestaltungsplanverfahren und Baubewilligung benötigt der Bau von Windenergieanlagen (WEA) eine zusätzliche Bewilligung für 
       Luftfahrthindernisse (BAZL), eine Plangenehmigung des Eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI) und in gewissen Gebieten eine 
       Bewilligung für WEA nahe Richtfunkstrecken (BAKOM).
- Es empfiehlt sich, vorgängig eine Projektvorstellungssitzung mit den kantonalen Fachstellen, betroffenen Gemeinden und weiteren 
       Stakeholdern durchzuführen.
- Bei Fragen oder Unklarheiten kann sich die Vorhabenträgerin bei dem Kanton melden.

Einreichung / Koordination FS

Rekurs- und 
Beschwerderecht

öffentliche Auflage (60 Tage, gemäss 
§ 7 PBG, Art. 15 UVPV)  
 

öffentliche Auflage 
(kommunales Amtsblatt)

Baugesuch Einreichung Baugesuch

Bewilligungen nach Anhang BVV Baubewilligung

Koordination Bau-
bewilligungsverfahren

Kontrolle Einhaltung Auflagen


